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Chronique générale

Economie

Politique économique

Politique économique

Die Fusionswelle von Grossfirmen beschäftigte auch im Berichtsjahr das Parlament.
Der Sozialdemokrat Chiffelle (VD) hatte mit einer parlamentarischen Initiative
beantragt, sich zusammenschliessende Aktiengesellschaften mit einer Sondersteuer zu
belegen. Diese Abgabe mit einem variablen Steuersatz würde nach Ansicht des
Initianten einerseits Fusionen verhindern und andererseits den Staat für entgangene
Gewinnsteuern infolge von steuerlich verrechenbaren Umstrukturierungskosten
entschädigen. Der Nationalrat lehnte den von der geschlossenen SP-Fraktion
unterstützten Vorschlag ab. Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der SP-Fraktion,
welche verlangte, dass der Bund bei Fusionen und anderen Umstrukturierungen in der
Privatwirtschaft den Unternehmen vorschreiben kann, dass in den von Entlassungen
betroffenen Betrieben neue Arbeitszeitmodelle (z.B. Viertagewoche) eingeführt
werden. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.04.1999
HANS HIRTER

Die politische Linke und die Gewerkschaften setzten ihren Kampf gegen die
Liberalisierungsbestrebungen der Wirtschaftspolitik fort. Im Sog der diesbezüglich
besonders engagierten Gewerkschafts- und SP-Parteisektionen der
französischsprachigen Schweiz kündigten Gewerkschaften an, das Referendum gegen
das Ende Jahr vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Liberalisierung des
Strommarktes zu ergreifen. Bereits vorher hatten sie – allerdings erfolglos – gemeinsam
mit der SP die Ersetzung des Beamtenrechtes durch ein neues Personalrecht für die
Bundesangestellten mit dem Referendum bekämpft. Ihrer Meinung nach hätte das Volk
mit der Ablehnung dieses Vorhabens ein Zeichen gegen die Deregulierung setzen
können. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 02.01.2000
HANS HIRTER

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.12.2003
HANS HIRTER

In der Herbstsession 2023 behandelte der Nationalrat eine Motion der SP-Fraktion mit
der Forderung nach einer vollen Transparenz beim Rohstoffhandel. Konkret sollen zur
Verbesserung der Kontrolle in diesem Wirtschaftszweig Rechtsvorschriften erlassen
werden, wobei die Fraktion insgesamt fünf Massnahmen forderte: Erstens und
übergeordnet soll der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft für ein
Rohstoffhandelsgesetz vorlegen, welches zweitens verbindliche Regeln für die
Abwicklung des internationalen Rohstoffhandels in der Schweiz festhalten soll. Drittens
soll das Gesetz ein System vorsehen, welches eine vollständige Rückverfolgbarkeit von
Rohstoffen sowie deren Transaktionen und Lieferungen gewährleistet; ebenso soll das
Gesetz die Überprüfung von bestehenden Standards beim Rohstoffabbau, der
Herstellung und dem Recycling ermöglichen. Viertens soll es Standards setzen, die mit
jenen im Bankensektor übereinstimmen; so etwa die Rechtmässigkeit der Geldmittel,
die Transparenz bei den wirtschaftlich berechtigten Personen sowie die Einhaltung der
Steuergesetze und der internationalen Sanktionen. Fünftens und letztens sollen die
Kompetenzen der FINMA dahingehend erweitert werden, dass diese einen
Aufsichtsauftrag über den Sektor erhält und dabei das Rohstoffhandelsgesetz
durchsetzen muss. Wie Fraktionssprecher Roger Nordmann (sp, VD) im Ratsplenum
unterstrich, berge die Rolle der Schweiz als Drehscheibe im Rohstoffhandel gewisse
Risiken, womit ihr eine grosse Verantwortung zukomme.

MOTION
DATE: 20.09.2023
CATALINA SCHMID
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Wirtschaftsminister Guy Parmelin vertrat die ablehnende Position des Bundesrats,
welche er mit zwei Argumenten untermauerte: Erstens seien die betroffenen
Unternehmen und Rohstoffe sehr vielfältig und der Rohstoffhandel ein sehr volatiler
und komplexer Bereich, womit es sich als schwierig erweisen würde, diesen einheitlich
zu regeln. Zweitens sei die Landesregierung der Meinung, dass die Risiken dieses
Bereichs identifiziert seien und dieser über verschiedene Wege bereits genügend
reguliert werde. 
In der Folge stimmte der Nationalrat über jede Ziffer der Motion einzeln ab. Mit 101 zu
89 Stimmen unterstützte der Nationalrat den Auftrag der Ausarbeitung eines
Rohstoffhandelsgesetzes. Die restlichen vier Ziffern lehnte die grosse Kammer hingegen
allesamt ab. Die ausschlaggebende Kraft in den Abstimmungen war dabei die Mitte-
Fraktion, die der ersten Ziffer deutlich wohlgesinnter war als den weiteren vier
inhaltlichen Ziffern. 4

Situation et politique conjoncturelle

Die Preisüberwachung ist in den Augen der Mehrzahl der Nationalökonomen nicht nur
ein wenig wirksames, sondern zudem ein systemwidriges Mittel zur
Inflationsbekämpfung. Erneut zeigte sich aber, dass sie beim Stimmbürger sehr, hohes
Ansehen geniesst. Der Bundesrat hatte der von den Konsumentinnenorganisationen
eingereichten Volksinitiative für die Einführung der Preiskontrolle bei Kartellen und
marktmächtigen Unternehmen einen Gegenvorschlag gegenübergestellt, der die
Möglichkeit einer allgemeinen Preisüberwachung in Zeiten starker Teuerung vorsieht.
Da auf eidgenössischer Ebene ein doppeltes Ja zu Initiative und Gegenvorschlag nicht
zulässig, ein doppeltes Nein hingegen erlaubt ist, sprachen die Initianten, die Linke,
aber auch einige liberale Parlamentarier von einem taktischen Manöver mit dem Zweck,
die Stimmen der Befürworter aufzuspalten. Sie betonten, dieser Verdacht sei umso
naheliegender, als die Lösungsvariante des Gegenvorschlags – Preisüberwachung in
Ausnahmesituationen – sich auch auf den Notrechtsartikel 89 bis BV abstützen lasse.
Die Angst, dass ihr Begehren trotz mehrheitlicher Bejahung des Anliegens am doppelten
Nein scheitern könnte, entbehrte nicht der Berechtigung. Bereits dreimal war in den
vergangenen zwölf Jahren dieser Fall eingetreten. Im Parlament setzten sich die
Sozialdemokraten, der Landesring und die extreme Linke für die Initiative, die
bürgerlichen Fraktionen mit Ausnahme der Liberalen für den Gegenvorschlag ein. Beide
Kammern sprachen sich für den Gegenvorschlag aus und empfahlen die Initiative zur
Ablehnung. In der Volkskammer verlief die Ausmarchung allerdings äusserst knapp; dies
vor allem bei der Schlussabstimmung, wo die CVP Stimmfreigabe beschlossen hatte,
und rund ein Drittel ihrer Abgeordneten die Initiative unterstützten. 5

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 19.03.1982
HANS HIRTER

Der Nationalrat behandelte mehrere im Zusammenhang mit dem
Beschäftigungsprogramm stehende persönliche Vorstösse. So wandelte er eine Motion
der sozialdemokratischen Fraktion in ein Postulat um, das den Bundesrat ersuchte, für
den Fall eines längerdauernden Konjunktureinbruchs schon jetzt zusätzliche
Arbeitsbeschaffungsprogramme vorzubereiten; bei der Erarbeitung solcher Programme
wäre nach Meinung der Motionäre darauf zu achten, dass sie auch langfristig sinnvoll
sind und dass sie gezielt besonders bedrohte Regionen und Branchen stützen. 6

MOTION
DATE: 12.09.1983
REGINA ESCHER

Dank der weiterhin guten Wirtschaftslage konnten die Behörden auf besondere
konjunkturpolitische Aktivitäten verzichten. Daran vermochte auch der Börsenkrach
vom 19. Oktober nichts zu ändern. Zwar führten im Nationalrat dringliche
Interpellationen der Fraktionen der Freisinnigen (D.Ip. 87.930), der SP (D.Ip. 87.932) und
der SVP (D.Ip. 87.931) zu einer allgemeinen Aussprache über die Konsequenzen des
Sturzes der Aktienkurse und des Wertes des Dollars auf die Wirtschaft und die
Beschäftigung. Dabei überwog die auch von Wissenschaftern und anderen Analytikern
geteilte Meinung, dass der Börsenkrach nicht konjunkturelle Ursachen habe, sondern
vielmehr in einer Krise des Finanzmarktes begründet sei. Da sich der Wert des
Schweizer Frankens im Gleichschritt mit anderen Währungen gegenüber dem Dollar
verteuert hatte, wurden auch die Gefahren für die Exportwirtschaft als relativ gering
eingestuft. Konjunkturpolitische Stützungsmassnahmen drängten sich angesichts des
ungebrochenen Wachstums keine auf und wurden auch nicht verlangt. Immerhin
forderte im Nationalrat der Gewerkschafter Reimann (sp, BE) den Bundesrat auf, solche
in Bereitschaft zu halten. 7

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.12.1987
HANS HIRTER
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Im Dezember ging die SP-Fraktion endgültig in die Offensive gegen die vom Bundesrat
und vor allem von den bürgerlichen Parteien vertretene Strategie, die Krise mit
Deregulierungsmassnahmen zu überwinden. Sie reichte ein Paket mit fünf
parlamentarischen Initiativen für die Ankurbelung der Konjunktur ein, das mit
zusätzlichen Bundesausgaben von jährlich 600 Mio Fr. ein rund zehnmal grösseres
Investitionsvolumen auslösen und Beschäftigung für 40-60 000 Personen sichern
sollte. Finanzieren liessen sich diese Ausgaben nach Ansicht der Initianten über die
damit erzielten Einsparungen bei der Arbeitslosenversicherung. Im einzelnen verlangte
die SP ein Investitionsprogramm von 300 Mio Fr. pro Jahr für die energietechnische
Sanierung von Altbauten, eine zusätzliche Aufstockung der Kredite für gemeinnützige
Bauträger, die Einführung eines Investitionsbonus und einer Innovationsrisikogarantie
sowie Beiträge an jugendliche Arbeitslose für Weiterbildungsaufenthalte im Ausland. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.12.1992
HANS HIRTER

Die SP hatte bereits im Herbst des Vorjahres - unter anderem mit einer
parlamentarischen Initiative - eine Aufstockung des anfangs 1993 beschlossenen Bonus
für öffentliche Investitionen sowie eine Ausweitung seines Geltungsbereichs auf
öffentliche Beschaffungen, namentlich für Verkehrs- und Kommunikationsmittel
verlangt. Im Februar übernahm die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK) einen Teil dieser auch von der Bauwirtschaft mitgetragenen
Forderungen, worauf die SP ihre Initiative zurückzog. Die WAK beantragte dem Plenum
eine Aufstockung um 100 Mio Fr., die aber im Gegensatz zum letztjährigen Beschluss
nur noch für An- und Umbauten, jedoch nicht mehr für Neubauprojekte auszurichten
seien. Die Frist zur Realisierung der neu bewilligten Projekte sollte um ein halbes Jahr
auf Ende 1995 verlängert werden. Wie bereits beim letztjährigen Beschluss machte die
WAK ihren Antrag wieder von einem finanzpolitischen Gegengeschäft abhängig: Damals
hatte sie von der SP die Unterstützung der Mehrwertsteuer zu einem Satz von bloss
6,5% gefordert, jetzt verlangte sie vom Bundesrat, in der MWSt-Verordnung den
Vorsteuerabzug für Investitionen bereits auf den 1. Juli zuzulassen. Damit könnte ihrer
Ansicht nach verhindert werden, dass geplante Vorhaben bis zur allgemeinen
Einführung der Mehrwertsteuer anfangs 1995 zurückgestellt werden. 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.02.1994
HANS HIRTER

Die von der SP und den Gewerkschaften in mehreren Kantonen eingereichten
Volksinitiativen für staatliche Beschäftigungsprogramme (sog. Solidaritätsinitiativen),
welche mit Steuerzuschlägen auf mittleren und hohen Einkommen und Vermögen
finanziert werden sollten, fanden bei den Stimmbürgern keine Gnade. Sowohl in St.
Gallen als auch in Schaffhausen wurden sie deutlich (je 81%) abgelehnt. 10

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.12.1994
HANS HIRTER

Rechtzeitig vor den Wahlen präsentierte die SP ihre Forderung nach einem
Konjunkturankurbelungsprogramm in der Form eines Investitionsbonus von 500 Mio Fr.
für die von der Wirtschaftskrise besonders betroffenen französisch- und
italienischsprachigen Landesteile. Nach den Wahlen reichte die SP-Fraktion dann in
beiden Räten je eine Motion für einen neuen Investitionsbonus ein. Dieser soll zwar
nicht auf die West- und Südschweiz beschränkt sein, aber immerhin auf die
unterschiedlichen regionalen Verhältnisse mittels differenzierter Subventionssätze
Rücksicht nehmen. 11

MOTION
DATE: 21.12.1995
HANS HIRTER

Die Geldpolitik der Nationalbank blieb auf dem im Vorjahr eingeleiteten gelockerten
Kurs. Statt wie geplant um 1% wuchs die Notenbankgeldmenge zwischen dem vierten
Quartal 1995 und dem vierten Quartal 1996 um 5%. Dieser Kurs wurde, zumindest in der
ersten Jahreshälfte, von der SP und den Gewerkschaften weiterhin als viel zu restriktiv
kritisiert. Nachdem sich im Herbst abzeichnete, dass auch 1996 der lange erwartete
Aufschwung nicht eintreten würde, forderte auch der Vorort die Nationalbank auf,
ihren geldpolitischen Spielraum noch besser zu nutzen und eine deutlichere Senkung
der kurzfristigen Zinssätze (und damit auch eine weitere Abwertung des
Schweizerfrankens) anzuvisieren. Kurz darauf senkte die Nationalbank den Diskontsatz
auf den historischen Tiefstsatz von 1%. 12

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 21.06.1996
HANS HIRTER
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In der Herbstsession fand im Nationalrat eine Debatte über die Wirtschaftslage statt,
ausgelöst durch dringliche Interpellationen der SP und der Liberalen. Dabei kam auch
wieder die Forderung nach einem Investitionsbonus zur Sprache. Die SP hatte Ende
1995 in beiden Parlamentskammern identische Motionen für eine Neuauflage des
Investitionsbonus' (oder als Alternative Zinskostenbeiträge für öffentliche Investitionen)
zur Ankurbelung der Wirtschaft eingereicht. Gefördert würden dadurch kommunale
und kantonale Vorhaben namentlich in den Bereichen Energiesparen und
Agglomerationsverkehr. Dabei soll nach Ansicht der SP die Höhe des Subventionssatzes
von der Arbeitslosenrate und der Finanzkraft der Kantone abhängen. Der Bundesrat
lehnte diesen Bonus vorwiegend aus finanzpolitischen Gründen ab. Er hoffte aber auch,
dass die bereits getroffenen wettbewerbs- und arbeitsmarktpolitischen Massnahmen
(insbesondere Kartellrechtsrevision, Binnenmarktgesetz und ALV-Revision) eine
spürbare Besserung der wirtschaftlichen Lage bewirken würden. Im Nationalrat drang
er mit diesen Argumenten nicht durch. Eine aus der Linken und der CVP gebildete
Mehrheit verhalf der SP-Motion mit 80:59 Stimmen zur Annahme. Nach diesem
Entscheid lehnte der Nationalrat eine überflüssig gewordene Motion Jeanprêtre (sp, VD)
zugunsten eines Impulsprogramms für die von der Krise besonders betroffene
französischsprachige Schweiz und das Tessin ab. Der Ständerat, der im Frühjahr einen
entsprechenden, von Aeby (sp, FR) eingereichten Vorstoss abgelehnt hatte, wird sich
also 1997 noch einmal damit befassen müssen. Der Kanton Genf hatte im November mit
einer Standesinitiative ebenfalls eine Neuauflage des Investitionsbonus' verlangt. 13

MOTION
DATE: 17.09.1996
HANS HIRTER

Mit Ausnahme der SVP, welche das Programm als zu teuer, wirkungslos und überdies
hemmend für notwendige Strukturanpassungen ablehnte, reagierten die bürgerlichen
Parteien und die Unternehmerverbände mit verhaltener Zustimmung. Die SP und der
Gewerkschaftsbund waren mit der Stossrichtung einverstanden, verlangten aber eine
Aufstockung des Kredits um 200 Mio Fr. (SGB) resp. auf 1 Mia Fr. (SP). 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.04.1997
HANS HIRTER

Trotz der wirtschaftlichen Stagnation und den steigenden Arbeitslosenzahlen blieben
im Berichtsjahr die Rufe nach staatlichen Konjunkturförderungsmassnahmen fast
gänzlich aus. Als sich abzeichnete, dass die auf den Herbst angesagte konjunkturelle
Erholung nicht eintreten würde, reichte die SP-Fraktion im Herbst im Nationalrat zwar
einige Vorstösse für eine Wiederankurbelung der Wirtschaft ein. Gemessen an den
Vorankündigungen in den Medien blieben die Forderungen allerdings bescheiden und
wurden ohne besonderen Nachdruck formuliert. Konkret regte die SP mit Postulaten
(02.3499, 02.3509, 02.3512) ein Programm zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung und Umschulung, die Einberufung einer Gesprächsrunde mit Vertretern
von Kantonen und Gemeinden zur Vorbereitung eines Impulsprogramms für den
Wohnungsbau sowie die Verlängerung der Bezugsdauer der Entschädigung für
Kurzarbeit von 12 auf 18 Monate an. Letztere Forderung wurde vom Bundesrat kurz nach
der Einreichung des entsprechenden Postulats erfüllt. Im Oktober gab zudem das EVD
die von den Unternehmen freiwillig angelegten steuerbegünstigten
Arbeitsbeschaffungsreserven frei. Rund 1000 Unternehmen wurden damit ermächtigt,
angesparte Mittel im Umfang von insgesamt 350 Mio Fr. für Investitionen einzusetzen. 15

POSTULAT
DATE: 13.12.2002
HANS HIRTER

In der Märzsession gaben zwei Interpellationen der SP (03.3023) und der FDP (03.3029)
dem Nationalrat Gelegenheit zu einer grossen Debatte über Massnahmen zur
Ankurbelung der Wirtschaft. Die Voten standen schon stark unter dem Aspekt der
Kampagne für die Parlamentswahlen vom Herbst und bestätigten die grosse Differenz
zwischen den Konzepten der SP und der GP einerseits und der bürgerlichen Parteien
andererseits. Auffallend war freilich, dass sich die SVP, angeführt von Blocher (ZH),
nicht etwa auf die Linke einschoss, sondern auf die CVP und vor allem die FDP. Sie warf
ihnen vor, zwar die richtigen Strategien zu deklamieren (Deregulierung, Einschränkung
der Staatstätigkeit und Steuerabbau), aber nichts zu deren Realisierung beizutragen. In
Abweichung von seiner üblichen Praxis, Vorstösse, welche in den Kompetenzbereich
der Regierung eingreifen oder von dieser Berichte oder Abklärungen verlangen, in
Postulate oder Empfehlungen umzuwandeln, überwies der Ständerat Teile der im
Vorjahr vom Nationalrat überwiesenen Motion der FDP-Fraktion für eine Politik der
Förderung des Wirtschaftswachstums durch die Regierung. Eine Empfehlung von
Brunner (sp, GE; 03.3065), aus konjunkturpolitischen Gründen mehr Mittel der
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) für die direkte Unterstützung von
neugegründeten Unternehmen einzusetzen, wurde vom Bundesrat vor allem aus
ordnungspolitischen Gründen bekämpft und vom Ständerat deutlich abgelehnt. 16

MOTION
DATE: 18.06.2003
HANS HIRTER
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Der einzige hörbare Ruf nach staatlichen Interventionen in den Konjunkturablauf kam
im Frühjahr von der SP. Sie erachtete die Konjunkturlage im März, als die provisorischen
BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2004 erschienen, welche eine Stagnation gegenüber
dem Vorjahreswert auswiesen, als derart alarmierend, dass sie Massnahmen für
erforderlich hielt. Aber auch sie verlangte in ihrer Interpellation nicht direkt eine
Nachfragebelebung durch den Bund, sondern kritisierte vor allem das hohe Preisniveau
im Wohnungsbereich, welches den Konsumenten Kaufkraft entziehen würde. Nachdem
in den beiden ersten Quartalen des Berichtsjahres die ersten Schätzungen für das
Wirtschaftswachstum leicht nach oben zeigten, verstummten auch die Rufe der SP
wieder. 17

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 10.09.2005
HANS HIRTER

Auf Antrag des Bundesrates und gegen den Widerstand der SP und der GP lehnte der
Nationalrat in der Wintersession eine Motion der SP-Fraktion (08.3573) für ein
energiepolitisches Investitionsprogramm sowie eine Motion Schelbert (gp, LU; 08.3672)
ebenfalls für zusätzliche Bundesinvestitionen im Energiebereich und für vorgezogene
Beschaffungen des Bundes ab. Er tat dies vor allem weil die Regierung bereits eigene,
allerdings bescheidenere Konjunkturstützungsmassnahmen beschlossen hatte.
Zustimmung im Nationalrat fand hingegen eine Motion Chevrier (cvp, VS) für zusätzliche
Subventionen für die energietechnische Modernisierung von Gebäuden. 18

MOTION
DATE: 08.12.2008
HANS HIRTER

Politique structurelle

Immer mehr  Kantone versuchen, mit Wirtschaftsförderungsgesetzen die Errichtung
neuer Betriebe auf ihrem Gebiet zu begünstigen. In Neuenburg stimmte der Grosse Rat
oppositionslos einem entsprechenden Gesetz zu. Mit dem Einverständnis der
Landsgemeinde erhielt ebenfalls der Kanton Glarus ein Wirtschaftsförderungsgesetz. In
Basel-Land reichte die durch die Betriebschliessung der Firestone in Pratteln
aufgeschreckte Linke (SP und Gewerkschaften, bzw. POCH) gleich zwei Volksinitiativen
für eine aktive staatliche Industrieansiedelungspolitik ein. Die Regierung handelte
ebenfalls und legte dem Landrat einen eigenen Entwurf vor. Im Schaffhauser Parlament
war man sich über die Notwendigkeit der kantonalen Wirtschaftsförderung zwar einig;
da aber in verschiedenen Detailfragen keine Verständigung möglich war, scheiterte eine
von freisinniger Seite eingebrachte Motion. Im Kanton Solothurn stand die 1977
eingereichte Wirtschaftsförderungsinitiative der POCH zur Debatte. Die Regierung und
die Parlamentsmehrheit vertraten die Meinung, dass die bereits ergriffenen
Sofortmassnahmen ausreichend seien und dass sich zudem einige Forderungen des
Volksbegehrens (so zum Beispiel die Mitbestimmung der Arbeiter in staatlich
unterstützten Betrieben) kontraproduktiv auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
auswirken würden. Der Souverän lehnte die Initiative mit 13'896 Ja : 45'161 Nein deutlich
ab. 19

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.1978
HANS HIRTER

Wegen ihrer ordnungspolitischen Bedeutung stellte die Innovationsrisikogarantie im
Berichtsjahr ein zentrales wirtschaftspolitisches Thema dar. Insbesondere die FDP, der
Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen und der Vorort lehnten
die Einführung des Instruments vehement ab. Sie halten diese staatliche Risikogarantie
für ein systemwidriges Mittel. Eine solche Intervention ins freie Spiel der Marktkräfte
führe zu Struktur- und Wettbewerbsverzerrungen und verwässere die
unternehmerische Eigenverantwortung. Anstatt durch eine staatliche Garantie solle die
Bereitstellung von Risikokapital für Innovationen durch die Verbesserung der
wirtschaftspolitischen und fiskalischen Rahmenbedingungen gefördert werden.
Teilweise wurde auch das Bestehen einer Risikokapitallücke verneint. Demgegenüber
stellten sich SGB und SPS hinter den Vorschlag des Bundesrates. Dieser liege im
Interesse der Sicherung der Beschäftigung und der Wettbewerbsfähigkeit. Der SGB
betrachtet die ordnungspolitischen Vorbehalte der Gegner als nicht stichhaltig.
Befremdend sei es vor allem, wenn diese Kritik aus Kreisen stamme, die gegenüber der
Exportrisikogarantie keine Bedenken hätten. Die Umstrittenheit der bundesrätlichen
Vorlage manifestierte sich darin, dass es in der vorberatenden Kommission des
Ständerates für den Eintretensbeschluss des Stichentscheides des Präsidenten
bedurfte. 20

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.07.1983
REGINA ESCHER
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Die am heftigsten geführte wirtschaftspolitische Auseinandersetzung fand auf dem
Gebiet der Strukturpolitik statt. Die regional stark differenzierte Verfassung des
Arbeitsmarktes einerseits und der Verlust von Weltmarktanteilen in einigen der
sogenannten Wachstumsbranchen andererseits sind Anzeichen dafür, dass sich die
schweizerische Wirtschaft weiterhin strukturellen Problemen ausgesetzt sieht. Der
Bundesrat hatte deshalb im Vorjahr ein Paket mit «Massnahmen zur mittel- und
langfristigen Stärkung der Wirtschaft» vorgelegt. Darin schlug er den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums sowie die Schaffung einer
Innovationsrisikogarantie vor. Ziel dieser staatlichen Massnahmen ist die Verbesserung
der Angebotsbedingungen, um der privaten Wirtschaft den Anschluss an die
internationale Entwicklung und den beschleunigten technischen Fortschritt zu
erleichtern sowie die im Inland bestehenden räumlichen Ungleichgewichte abzubauen.
Da die Innovationsrisikogarantie im Gegensatz zum Ausbau des regionalpolitischen
Instrumentariums auf heftige Gegenwehr stiess, wurde sie vom erstberatenden
Ständerat aus dem Paket herausgelöst und separat behandelt.

Anlässlich der Richtliniendebatte hatte der Nationalrat eine Motion der SP für ein
Sofortprogramm zugunsten der Grundlagenforschung und der Regionalpolitik
abgelehnt. In einem Bericht bescheinigte die OECD der Schweiz, dass sie den Anschluss
an die technologische Entwicklung nicht verpasst hat; in einigen Teilbereichen habe sie
jedoch ihren früher innegehabten Vorsprung auf andere Industrieländer eingebüsst. 21

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.1984
HANS HIRTER

Die namentlich von der Chemieindustrie geforderte Revision des Patentgesetzes,
welche es ermöglichen soll, auch Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie vor
nicht autorisierten Nachahmungen zu schützen, war weiterhin sehr umstritten. Die
bisher vor allem aus dem links-grünen Lager kommende Kritik am bundesrätlichen
Entwurf erhielt Unterstützung vom Schweizerischen Bauernverband. Dieser teilte die
Befürchtungen der Entwicklungshilfeorganisationen, dass die Landwirte die
Vermehrungsrechte für patentrechtlich geschützte Tiere und Pflanzen mit der
Entrichtung von Lizenzgebühren an die grossen Chemiekonzerne erkaufen müssten. In
der vorberatenden Nationalratskommission scheiterte ein Rückweisungsantrag der SP
nur knapp. Eine neue Situation entstand nach der Sommersession, als der Ständerat
einen Gegenvorschlag zur "Beobachter-Initiative" verabschiedet hatte, welcher für die
Gentechnologieforschung restriktive Bedingungen aufstellt. Dies veranlasste die
Kommission, die Arbeit an der Patentgesetzrevision zurückzustellen, bis der Nationalrat
zu diesem Gegenvorschlag Stellung genommen hat. 22

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.08.1990
HANS HIRTER

Nicht wenige KMU hatten in den Jahren der Rezession unter ernsthaften Problemen bei
der Kreditbeschaffung gelitten. Als Gegenmassnahme schlug die SP-Fraktion mit einer
Motion vor, eine staatliche Bank für KMU zu schaffen. Der Bundesrat teilte zwar die
Lageeinschätzung, dass die im Rahmen der Internationalisierung erfolgte
Neuorientierung der Geschäftspolitik der Grossbanken die Position der KMU auf dem
Kreditmarkt erschwert hat. Die Gründung einer Bundesbank lehnte er aber aus
ordnungspolitischen Gründen ab. Es sei nicht Sache des Staates, über die
Kreditwürdigkeit von privaten Unternehmen und ihrer Projekte zu urteilen und die
daraus entstehenden Risiken zu tragen. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation
und war auch nicht bereit, den Vorstoss wenigstens in Postulatsform zu überweisen. 23

MOTION
DATE: 16.06.1999
HANS HIRTER

Im Mai legte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über die Finanzhilfe an den
Schweizer Tourismus für die Jahre 2000 bis 2004 vor. Der vorgesehene Betrag wurde
im Vergleich zur ablaufenden Fünfjahresperiode um 22 Mio Fr. auf 190 Mio Fr.
aufgestockt. Damit sollen vermehrte Werbeanstrengung zur Zurückeroberung
verlorener Marktanteile finanziert werden. Die Bundeshilfe bewegt sich damit etwa im
Rahmen derjenigen von Ländern wie Belgien und Holland, erreicht aber nur etwa die
Hälfte der österreichischen Subventionen. Beide Parlamentskammern hiessen den
Beschluss gut. Im Ständerat, wo es keine grundsätzliche Kritik gab, beantragte die
Kommissionsmehrheit gar, den Beitrag um weitere 30 Mio auf 220 Mio Fr.
aufzustocken. Sie unterlag damit aber mit 19:15 Stimmen. Im Nationalrat war Eintreten
ebenfalls unbestritten. Die SP übte jedoch heftige Kritik an diesem „klassischen
Strukturerhaltungs-Subventionsprogramm“ (Votum Strahm, sp, BE). Sie stellte den
Antrag, nur die ersten beiden Jahrestranchen zu bewilligen und die weiteren Zahlungen
erst dann vorzunehmen, wenn ein Massnahmeplan zur Aufwertung der Schweiz als
Tourismusstandort mit einem Ausbildungskonzept zur Verbesserung der Qualität der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.10.1999
HANS HIRTER
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Dienstleistungen vorliegt. Dieser auch von den Grünen unterstützte Vorschlag wurde
mit 106:60 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der
Ständerat den Beschluss einstimmig, der Nationalrat mit 142:3 Stimmen. Der Nationalrat
stimmte allerdings im Anschluss an diese Beratungen einer Motion seiner WAK zu,
welche die Forderungen der SP in Bezug auf einen Massnahmenplan aufnahm und einen
entsprechenden Bericht bis Ende 2001 verlangt. 24

Im Sommer 2022 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über die Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und
Wissensaufbau im Tourismus (Innotour). Das Programm zur Standortförderung wurde
mit einer im Jahr 2012 in Kraft getretenen Totalrevision des Bundesgesetzes
geschaffen, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren der inländischen
Tourismusindustrie zu fördern, den Wissensaufbau zu stärken sowie Innovationen
voranzutreiben. 
Mit der vorliegenden Gesetzesanpassung wollte der Bundesrat eine für den Zeitraum
von 2023 bis 2026 befristete Erhöhung der finanziellen Beteiligung des Bundes bei
Innotour-Projekten von 50 auf 70 Prozent schaffen. Er hoffte, dank dieser Massnahme
die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie in der Tourismusbranche teilweise
abfedern zu können. Die vorgeschlagene Massnahme war damit Teil des vom Bundesrat
im Herbst 2021 beschlossenen Recovery-Programms für die Tourismusindustrie. Der
Bundesrat rechnete für die vier Jahre mit Mehrausgaben von total CHF 20 Mio. Den
entsprechenden Kredit wollte er im Rahmen der Botschaft über die Standortförderung
2024–2027 beantragen. 
In der Vernehmlassung war das Vorhaben auf grossen Zuspruch gestossen; sämtliche
teilnehmenden Kantone, Städte und Verbände unterstützten die Massnahmen. Unter
den Parteien sprachen sich die SP und FDP für die Annahme der Vorlage aus, einzig die
SVP lehnte die Massnahmen aus fiskalpolitischen Überlegungen ab. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.06.2022
MARCO ACKERMANN

Dank einer Änderung im Bundesgesetz über die Regionalpolitik sollen künftig auch in
beschränktem Ausmass A-Fonds-perdu-Beiträge an kleine Infrastrukturvorhaben
gesprochen werden können. Bisher war es im Rahmen der NRP nur möglich,
zinsgünstige oder zinslose Darlehen für die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben zur
Verfügung zu stellen. Der Bundesrat argumentierte, dass dank der Änderung auch kleine
Infrastrukturvorhaben in Randregionen – ländliche Regionen, Berggebiete und
Grenzregionen – realisiert werden könnten, die für die investierenden Projektträger nur
kleine Cashflows generieren würden, jedoch für die Region einen wichtigen
kommerziellen Nutzen bildeten. Profitieren von den nicht zurückzahlbaren Beiträgen
sollen Infrastrukturvorhaben im ganzen Perimeter der NRP, welche nicht
Basisinfrastrukturen darstellen und die Kriterien erfüllen, welche der Bundesrat mit den
betroffenen kantonalen Fachstellen im Nachgang an die Revision ausarbeiten wird. Der
Beitrag des Bundes pro Projekt soll zudem auf maximal CHF 50'000 gedeckelt werden.
Die Änderung, welche im Zuge des NRP-Mehrjahresprogramms 2024-2031 erfolgen soll,
gehe gemäss Bundesrat auf ein Postulat Brand (svp, GR; Po. 15.3228) und dessen
anschliessende Pilotmassnahmen zurück. 

Die entsprechende Vernehmlassung, welche von Juni 2022 bis Oktober 2022
durchgeführt worden war, sei gemäss Bundesrat grossmehrheitlich positiv ausgefallen.
Dies zeigte sich unter anderem daran, dass 25 Kantone die Vorlage begrüssten und den
Anpassungen zustimmten. Ablehnend zur Vorlage äusserten sich die SVP und die FDP,
der Kanton Zug sowie der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Sie waren der
Meinung, die nationalen Fördermassnahmen müssten nicht ausgebaut werden und falls
dennoch Bedarf an Förderung bestehe, stünden hier die Kantone in der Verantwortung.
Die SVP war gar der Meinung, auf die NRP sei aus demselben Grund gänzlich zu
verzichten. Hingegen stellten der Schweizerische Baumeisterverband sowie Infra Suisse
in der Vernehmlassung die Forderung, die Maximalbeiträge zu erhöhen. Die SP und
mehrere Umweltverbände verlangten indes, dass zusätzliche Umweltvoraussetzungen in
den Kriterienkatalog aufgenommen werden. Auch diese Forderungen fanden beim
Bundesrat jedoch keinen Anklang, er nahm sie nicht in die Vorlage auf. 26

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.02.2023
MARCO ACKERMANN
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Concurrence

Gemäss den Vorschlägen der Expertenkommission für die Revision des Kartellgesetzes
soll der wirtschaftliche Wettbewerb in Zukunft in unserem Land stärker betont
werden. Kartelle und andere wettbewerbsbehindernde Organisationen sollen zwar
weiterhin erlaubt sein, Kampfmassnahmen gegen Aussenseiter dürften sie jedoch nach
Ansicht der Kommissionsmehrheit nur noch unter bestimmten Bedingungen ergreifen.
In der Vernehmlassung äusserten die Konsumenten- und Arbeitnehmerorganisationen,
die CVP, die SP, der Landesring und mit einigen Einschränkungen auch die FDP und die
SVP ihre Zustimmung zum Entwurf. Heftige Einwände kamen aber von den
Unternehmerverbänden, die im Revisionsprojekt eine verkappte
Kartellverbotsgesetzgebung zu erkennen glaubten. Insbesondere befürchten sie, dass
Kartelle der Konkurrenz von Aussenseitern hilflos ausgesetzt sein werden, da es ihnen in
den wenigsten Fällen gelingen werde, den für Abwehrmassnahmen (Boykott etc.)
erforderlichen Nachweis des gesamtwirtschaftlichen Nutzens des Kartells zu erbringen.
Im weitern kritisieren sie auch, dass der Kartellkommission die Verfügungskompetenz
anstelle des heutigen Empfehlungsrechts zugesprochen werden soll. Wohl eher von
taktischer Bedeutung ist die Forderung der Unternehmer, nicht nur den Gütermarkt,
sondern auch den Arbeitsmarkt, und damit die Gewerkschaften, dem Kartellgesetz zu
unterstellen. Vertreter der Rechtswissenschaft sind sich weitgehend einig, dass die
Regelung der Arbeitsmarktbeziehungen im Rahmen des Arbeitsrechtes zu geschehen
habe. In ihren Grundsätzen betonen zwar auch die meisten Gegner des Entwurfs die
Bedeutung des Wettbewerbs als eines konstitutierenden Elements der
marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie messen dabei aber der Gewährleistung eines
liberalen Aussenhandels einen wesentlich höheren Stellenwert zu als der Bekämpfung
von Kartellabsprachen. 27

RAPPORT
DATE: 31.12.1979
HANS HIRTER

Mit der Annahme eines neuen Verfassungsartikels 31sexies BV in der Volksabstimmung
konnte der Konsumentenschutz nach langem Ringen einen wichtigen Erfolg erzielen.
Die neuen Bestimmungen, welche auf einen Gegenvorschlag des Nationalrats zu einem
entsprechenden Volksbegehren zurückgehen, verpflichten den Bund mit einer
Generalklausel «unter Wahrung der allgemeinen Interessen der schweizerischen
Gesamtwirtschaft und der Handels- und Gewerbefreiheit Massnahmen zum Schutze der
Konsumenten» zu treffen. Im Vorfeld der Volksabstimmung wurde der Artikel von der
SP, dem LdU, der extremen Linken, den Gewerkschaften und – mit Ausnahme einiger
Kantonalsektionen – auch von der CVP und der SVP unterstützt. Dagegen wandten sich
der Vorort, die Liberalen, die Republikaner sowie etwas überraschend und gegen den
Antrag der Parteiführung die FDP. Das Volksverdikt fiel mit 858'008 Ja: 450'998 Nein
deutlich aus; einzig die Bergkantone Al, OW, SZ und VS lehnten die Neuerung ab. 28

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 14.06.1981
HANS HIRTER

Während die Unternehmerverbände, die FDP und die SVP den Vorentwurf des
Bundesrates weitgehend ablehnten, gaben Konsumentenorganisationen,
Gewerkschaften und Sozialdemokraten ihrem Willen Ausdruck, in den
parlamentarischen Gremien für die Einsetzung des Preisüberwachers zu kämpfen. Die
wohl vehementeste Kritik an der Vernehmlassungsvorlage erfolgte von seiten des
Vororts. Dieser wendet sich gegen die Abstützung auf den Kostenpreis bei der
Missbrauchsdefinition; mit einem solchen Vorgehen werde faktisch eine
Gewinnkontrolle eingeführt, was die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft
beeinträchtigen müsste. Stattdessen empfiehlt der Vorort, zur Beurteilung der Preise
im Sinne einer Saldomethode mehrere Kriterien heranzuziehen. Die Melde- und
Begründungspflicht für Preiserhöhungen übersteigt nach seiner Stellungnahme den
Verfassungsauftrag und ist unverhältnismässig. Nach Ansicht des Gewerbeverbandes ist
diese Pflicht gar wirtschaftsfeindlich. Wie der Vorort lehnt auch der Zentralverband der
Arbeitgeber die Kostenmethode ab; Preise orientierten sich nicht an den Kosten,
sondern am Markt. Demgegenüber kann es nach Meinung des SGB kein anderes
Verfahren der Preisüberwachung geben als die Untersuchung der Kostenveränderungen
und -bestandteile. Der SGB betonte zudem, dass die Wirkung der Kontrolle nicht durch
die Ausnahme von bestimmten Sachgebieten und Wirtschaftszweigen vermindert
werden dürfe. Insbesondere sei das Begehren der Banken abzuweisen, die
Hypothekarzinsen nicht einzubeziehen; die Zinsfestsetzung stelle eines der striktesten
Kartelle dar. Die Konsumentinnenorganisationen – die Initiantinnen der
Preisüberwachung – setzten sich für eine Gleichbehandlung öffentlicher und privater
Monopole ein. Die Präsidentin des Konsumentinnenforums der deutschsprachigen
Schweiz, die Zürcher Nationalrätin Monika Weber (ldu), nahm an einer Pressekonferenz

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.12.1983
REGINA ESCHER
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gegen die Idee Stellung, die Preisüberwachung der ohnehin überlasteten
Kartellkommission anzuvertrauen. 29

Spürbar geringer fiel demgegenüber der allgemeine Zufriedenheitsgrad nach der
parlamentarischen Behandlung des Preisüberwachungsgesetzes für Waren und
Leistungen marktmächtiger Unternehmen und Organisationen, namentlich von
Kartellen, aus. Hauptstreitpunkt bei diesem Gesetz, das den 1982 vom Volk
angenommenen Verfassungsartikel über die Preiskontrolle realisieren will, bildete die
Frage, ob es auf den erwähnten Märkten sämtliche Preise für Güter und
Dienstleistungen erfassen soll. Die Konfliktlinie im Parlament verlief ähnlich wie beim
Kartellgesetz. Die Fraktionen der FDP, der SVP und der Liberalen sowie ein Teil der CVP
plädierten für eine Nichtunterstellung der Zinsen auch in den Fällen, wo diese, wie etwa
die Hypothekarzinsen, von regionalen Zinskonvenien festgelegt werden. Das
ungehinderte Funktionieren dieser Abmachungen ist ihrer Meinung nach für die
Existenz der kleinen Banken lebenswichtig. Zudem hielten sie dafür, dass die Entgelte
für das Bereitstellen von Kapital (Zinsen) analog zu den Entschädigungen für den Einsatz
von Arbeitskraft (Löhne) behandelt werden müssten. Der Bundesrat sprach sich im
Sinne eines einheitlichen Wettbewerbsrechts gegen die Ausklammerung bestimmter
Branchen aus; eine Gefährdung der Durchführung geldpolitisch begründeter
Massnahmen der Nationalbank durch die Preisüberwachung hatte er in seinem Entwurf
von vornherein ausgeschlossen. Unter Namensaufruf strichen der Nationalrat (90 : 79
Stimmen) und der Ständerat (25 : 7) die Kredite aus dem Kompentenzbereich des
Preisüberwachers. Ebenfalls nicht zur Zufriedenheit der Initianten fielen die Entscheide
in bezug auf die Überwachung von Preisen aus, die entweder von den Behörden
festgelegt resp. genehmigt oder aber durch eine Verwaltungsinstanz kontrolliert
werden. Gemäss Ratsbeschluss kommt dem Preisüberwacher im ersten Fall lediglich ein
Empfehlungsrecht zu, im zweiten muss er nicht einmal – wie dies die Exekutive
immerhin vorgeschlagen hatte – konsultiert werden. In persönlichen Erklärungen im Rat
bezeichneten enttäuschte Vertreterinnen der Konsumenten, aber auch ein Sprecher
der SP das Gesetz als nicht dem Verfassungsauftrag entsprechend. Erstere lehnten die
Vorlage bei der Schlussabstimmung im Parlament ab, die SP und die äussere Linke
enthielten sich der Stimme. Da im neuen Gesetz u.a. die Versicherungsprämien, die
Spitaltaxen, die Verkehrstarife, die Hypothekarzinsen und die Preise für
Landwirtschaftsprodukte der Verfügungsgewalt des Preisüberwachers entzogen sind,
kann nach Ansicht der Kritiker davon kein namhafter Beitrag zur Tiefhaltung der
Lebenskosten erwartet werden. Immerhin verzichteten die Opponenten in der Folge
darauf, das Referendum zu ergreifen; die Fédération romande des consommatrices
kündigte jedoch eine neue Volksinitiative an, in welcher unter anderem die Zinsen
explizite Erwähnung finden sollen. 30

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.12.1985
HANS HIRTER

Ende November veröffentlichte der Bundesrat seine Stellungnahme zur Volksinitiative
zur Überwachung der Preise und der Kreditzinsen bei marktmächtigen Organisationen
(sogenannte 2. Preisüberwachungsinitiative). Dieses Begehren war im September 1987
von den Konsumentinnenverbänden, die mit der legislatorischen Realisierung der 1.
Initiative durch das Parlament nicht einverstanden waren, eingereicht worden. Der
Bundesrat sprach sich gegen die Initiative aus, da seiner Ansicht nach derart detaillierte
Bestimmungen nicht in die Verfassung gehören. Er hielt allerdings fest, dass die
Anliegen der Initiantinnen in materieller Hinsicht weitgehend seinen eigenen, vom
Parlament abgelehnten Vorschlägen im Entwurf zum Preisüberwachungsgesetz
entsprächen.

Er beantragte deshalb, im Sinne eines indirekten Gegenvorschlags, eine Revision des
Preisüberwachungsgesetzes. Damit sollen praktisch alle Anliegen der Volksinitiative
verwirklicht werden. Wichtigster Revisionspunkt ist die Ausdehnung der
Preisüberwachung auf die Kredite. Im weitern ist vorgesehen, dass der Preisüberwacher
bei sogenannt administrierten Preisen ein Empfehlungsrecht erhält und dass er seine
Empfehlungen publizieren darf. In der anfangs Jahr durchgeführten Vernehmlassung
hatten sich von den Regierungsparteien die FDP und die CVP gegen, die SP und die SVP
für die Unterstellung der Zinsen unter die Preiskontrolle ausgesprochen. Von den
massgeblichen Verbänden hatten sich der Vorort, der Gewerbeverband und die
Bankiervereinigung gegen, die Gewerkschaften, die Mieter- und die
Konsumentenverbände hinter den Revisionsentwurf gestellt. 31

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 27.11.1989
HANS HIRTER
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Ende August 2022 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des
Zollgesetzes. Mit der Totalrevision sollen die rechtlichen Grundlagen für die Arbeiten
des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) – bis zum 1. Januar 2022 hiess
das Bundesamt noch EZV – harmonisiert und gleichzeitig die Digitalisierung im Sinne
des bestehenden Transformationsprogramms DaZiT vorangetrieben werden. Das BAZG
soll dadurch eine aufgabenorientierte Organisation erhalten und Prozesse sollen
vereinfacht, harmonisiert und digitalisiert werden. Die Anpassung erfolgt in Umsetzung
verschiedenster parlamentarischer Vorstösse für einfachere Verfahren im Zollwesen
(Mo. 15.3551, Mo. 15.4153, Mo. 17.3376, Po. 17.3377, Mo. 18.3315).

Wie der Bundesrat erklärte, soll das bestehende Zollgesetz aus dem Jahr 2005 in zwei
Teile aufgeteilt werden. Einerseits soll im neuen BAZG-Vollzugsaufgabengesetz (BAZG-
VG) die Harmonisierung des Aufgabenbereichs des BAZG infolge der Zusammenlegung
von Zoll und Grenzwachtkorps geregelt werden. Andererseits soll das bestehende
Zollgesetz (ZG) zu einem reinen Abgabeerlass (Zollabgabengesetz; ZoG) – ohne
Anpassung der abgabenrechtlichen Bestimmungen – umgeschrieben werden. Diese
Transformation sei nötig, da sich das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen Jahren
drastisch verändert habe: Sowohl der Personen- als auch der Warenverkehr – Letzterer
aufgrund des Onlinehandels – seien stark angestiegen und sowohl die Bevölkerung als
auch die Wirtschaft verlangten effiziente Grenzprozesse und effektive Grenzkontrollen.
Dank der Digitalisierung sollen diese Prozesse effizienter gestaltet werden, was die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz stärke und sowohl die Wirtschaft als auch
das BAZG entlaste. Nebst der klassischen Zollaufgabe der Abgabenerhebung soll das
BAZG-VG die verschiedensten Arten von Warenkontrollen, die dabei verwendeten
Hilfsmittel, die Datenerhebung sowie die Strafverfolgung regeln und harmonisieren. 

Die Vernehmlassung dazu hatte zwischen September und Dezember 2020
stattgefunden. Von 118 eingegangenen Stellungnahmen hatten 43 den Vorentwurf
befürwortet, 22 hatten ihn kritisch beurteilt und der Rest hatte sich gespalten gezeigt
oder nur zu einzelnen Anpassungen Bemerkungen abgegeben. Gegen die
Gesetzesrevision als Ganzes sprachen sich etwa die SP und die Grünen aus. Sie standen
der Digitalisierung und Automatisierung gewisser Zollprozesse skeptisch gegenüber, da
Erfahrungen aus anderen Ländern gravierende Mängel gezeigt hätten. Grundsätzlich für
die Revision sprachen sich die SVP, die FDP und die CVP aus, wenn auch mit
Einschränkungen. Die SVP forderte etwa eine Wirksamkeitsprüfung der
Digitalisierungsmassnahmen, die FDP unter anderem eine genauere Auslegung der
Datenschutzmassnahmen und die CVP hielt fest, dass in der Umsetzung und Definition
der Kompetenzen insbesondere die Kantone stark miteinbezogen werden müssten,
damit das Vorhaben erfolgreich werden könne. 32

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.08.2022
MARCO ACKERMANN

Droit des sociétés

Fünf Jahre nach der Erstberatung und zwei Jahre nach der Behandlung durch den
Ständerat machte sich der Nationalrat an die Bereinigung der Differenzen bei der
Aktienrechtsrevision. Die SP-Fraktion beantragte vergeblich, auf die noch offenen
Artikel nicht einzutreten, sondern sie an den Bundesrat zurückzuweisen, mit der
Auflage, eine Lösung zu präsentieren, welche sowohl mit dem EG-Aktienrecht als auch
mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe «Finanzplatz Schweiz» der
Bundesratsparteien konform ist. Im Zentrum dieser Forderung standen die Vorschriften
über die Publizität der Aktiengesellschaften und über die Beschränkungen des
Aktienerwerbs (Vinkulierung). Von den Gegnern einer Rückweisung wurde darauf
hingewiesen, dass es gelte, die Reform jetzt rasch zum Abschluss zu bringen. Ein
eigentliches EG-Aktienrecht existiere ohnehin noch nicht, und das Ziel einer
vollständigen Konformität mit den bestehenden EG-Richtlinien zur Harmonisierung des
Gesellschaftsrechtes könne die Schweiz, gleich wie die EG-Staaten, in weiteren
Schritten anstreben.

In der Detailberatung war insbesondere die Einschränkung der Übertragung von
Namenaktien (Vinkulierung) umstritten. Die Verhandlungen waren geprägt von einer
Vielzahl von Anträgen und nahmen eher die Form einer Kommissionssitzung an. Die
Mehrheit der vorberatenden Kommission hatte ihre Meinung seit dem Vorjahr geändert
und sprach sich nun gegen das vom Ständerat beschlossene Vinkulierungsverbot für an
der Hauptbörse gehandelte Aktien aus. Sie schlug hingegen vor, die zulässigen Gründe
für die Nichtanerkennung eines Erwerbers von Namenaktien im Gesetz zu regeln. Nur
noch die SP setzte sich für ein vollständiges Vinkulierungsverbot für börsengängige Titel
ein. Alle übrigen Antragsteller sahen als kleinsten gemeinsamen Nenner die Möglichkeit

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.09.1990
HANS HIRTER
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einer prozentualen Höchstquote für einzelne Aktionäre vor. Schliesslich setzte sich die
Fassung der Kommissionsmehrheit durch, welche zusätzlich zur Quotierung gestattet,
Personen auszuschliessen, welche eine Gesellschaft hindern könnten, gesetzlichen
Vorschriften zu genügen. Da mit diesen gesetzlichen Vorschriften insbesondere die
«Lex Furgler» (Grundstückerwerb durch Ausländer) und das Bankengesetz gemeint
sind, betreffen die zulässigen Ausschlussgründe vorab Ausländer.

In der Frage der Ausübung des sogenannten Depotstimmrechts ging der Nationalrat
über den Entscheid des Ständerats hinaus. Einig waren sich beide Kammern, dass die
Depotvertreter – in der Regel die Banken – die Weisungen der Aktionäre einholen
müssen. Wenn keine Weisungen vorliegen, will der Nationalrat Stimmenthaltung
vorschreiben; die kleine Kammer sah in diesen Fällen Zustimmung zu den Anträgen des
Verwaltungsrats vor. 33

Am 21. März 2011 reichten die JungsozialistInnen Schweiz (Juso) ihre Volksinitiative
«1:12 - Für gerechte Löhne» mit 113'005 gültigen Unterschriften ein. Diese forderte,
dass der höchste Lohn in einem Unternehmen den tiefsten nicht um das Zwölffache
übersteigen darf. Somit war abzusehen, dass die Frage der Managergehälter die
Bundespolitik auch in den folgenden Jahren beschäftigen würde. 34

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 21.03.2011
LAURENT BERNHARD

Im Januar unterbreitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Volksinitiative
„1:12 - Für gerechte Löhne“. Dieses Begehren, das im Vorjahr von den
JungsozialistInnen Schweiz (Juso) eingereicht worden war, wollte in der Verfassung den
Grundsatz verankern, wonach der höchste Lohn in einem Unternehmen nicht höher
sein darf als das Zwölffache des tiefsten Lohnes. Der Bundesrat empfahl die Ablehnung
der Volksinitiative. Die Landesregierung war der Ansicht, dass das Begehren kein
wirksames Mittel gegen zu hohe Löhne und Lohnungleichheit darstellte. In der
Herbstsession folgte der Nationalrat dieser Empfehlung. Mit 110 zu 59 Stimmen lehnte
die grosse Kammer die 1:12-Initiative ab. Lediglich das rot-grüne Lager stellte sich
hinter das Begehren. Zudem verzichtete der Nationalrat darauf, einen Gegenvorschlag
auszuarbeiten. 35

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 27.09.2012
LAURENT BERNHARD

Erwartungsgemäss empfahl der Ständerat in der Frühjahrssession die Volksinitiative
„1:12 - Für gerechte Löhne“ der JungsozialistInnen Schweiz (JUSO) zur Ablehnung und
verzichtete darauf, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Im Vorjahr hatte der
Nationalrat dieselben Entscheide gefällt. Auch in der kleinen Kammer verlief die
Diskussion entlang des Links-Rechts-Grabens. Die bürgerlichen Ständeräte vertraten
die Ansicht, dass das Begehren, das den höchsten Lohn in einem Unternehmen auf das
Zwölffache des tiefsten Lohnes begrenzen wollte, mit einer liberalen
Wirtschaftsordnung nicht vereinbar war. Die Vertreter der Ratslinken erinnerten
ihrerseits daran, dass bis vor 20 Jahren die von der Volksinitiative geforderte
Lohnspanne in der Schweiz eingehalten wurde und erst danach die Lohnexzesse Einzug
gehalten hätten. Am Schluss einer engagierten Debatte sprach sich der Ständerat mit 26
zu 10 Stimmen gegen die Volksinitiative aus, wobei sich die beiden Abgeordneten der
Grünliberalen der Stimme enthielten. Der Bundesrat setzte die Abstimmung auf den 24.
November des Berichtsjahres an. Wie in der parlamentarischen Phase fand die
Volksinitiative lediglich im linken Lager Unterstützung. Neben der JUSO beschlossen die
SP, die Grünen, die CSP sowie die meisten Gewerkschaften die Ja-Parole. Für eine
Ablehnung der 1:12-Initiative sprachen sich die restlichen Parteien (SVP, FDP, CVP, GLP,
BDP und EVP) sämtliche Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände sowie der
Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz aus. Aufgrund des unglücklichen Agierens
von Economiesuisse im Rahmen des Abstimmungskampfs zur Abzocker-Initiative führte
offiziell der Schweizerische Gewerbeverband die gegnerische Koalition an. Diese erwies
sich als stabil. Auch der Umstand, dass keine Kantonalsektion der ablehnenden Parteien
von der nationalen Parteilinie abwich, ermöglichte ein geschlossenes Auftreten. Die
APS-Inserateanalyse kam zum Schluss, dass die befürwortende Seite argumentativ auf
zwei Aspekte setzte. Zum einen schrieb sie sich die Bekämpfung der Lohnexzesse auf
die Fahne, zum anderen thematisierte sie mit der Lohngerechtigkeit die Problematik
der unteren Saläre. Somit standen für das Pro-Lager sowohl die “1“ als auch die “12“ im
Vordergrund. Um die Stimmbürgerschaft von einem Nein zu überzeugen, hoben die
Initiativgegner anti-etatistische Botschaften hervor und warnten vor Steuerausfällen
bzw. Mindereinnahmen bei den Sozialversicherungen. Dabei stach ins Auge, dass das
Contra-Lager sprachregional unterschiedliche Gewichtungen vornahm. In der

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 24.11.2013
LAURENT BERNHARD
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Deutschschweiz spielte der Antietatismus und in der Romandie das Argument der
Steuerausfälle eine grössere Rolle. Die Initiativegegner vernachlässigten die
italienischsprachige Schweiz stark. Am Ende einer langen, intensiven und lebhaften
Abstimmungskampagne fiel das Verdikt klar aus: 65,3% der teilnehmenden
Stimmbevölkerung und alle Stände lehnten die Volksinitiative ab. Die Zustimmung war in
der lateinischen Schweiz bedeutend höher als in der Deutschschweiz. Am knappsten
wurde die 1:12-Initiative in den Kantonen Tessin (51%) und Jura (52%) verworfen. Die
stärkste Ablehnung war in der Zentralschweiz auszumachen, insbesondere in den
Tiefsteuerkantonen Zug, Schwyz (jeweils 77%) und Nidwalden (75%).

Gemäss der VOX-Analyse war der Graben zwischen links und rechts ausgerichteten
Bürgerinnen ausgeprägt. Die Sympathisanten der Parteien des linken Spektrums
stimmten der Vorlage grossmehrheitlich zu, während jene der bürgerlichen
Mitteparteien sowie der SVP die Volksinitiative ebenfalls mit deutlichen Mehrheiten
verwarfen. In Bezug auf die Stimmmotive wies die Befragung nach, dass die meisten
Stimmenden ein Nein in die Urne legten, weil sie der Ansicht waren, dass im Falle einer
Annahme des Begehren der JUSO negative ökonomische Konsequenzen zur Folge
gehabt hätte.

Abstimmung vom 24. November 2013

Beteiligung: 53,0% 
Ja: 955 155 (34,7%) / 0 Stände
Nein: 1 797 110 (65,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS, CSP, SGB.
– Nein: SVP , FDP, CVP, GLP, BDP, EVP, eco, SAV, sgv. 36

Ordre économique

Impulse zum Überdenken des bestehenden Wirtschaftssystems gingen im Berichtsjahr
weniger vom Entwurf zur Totalrevision der Bundesverfassung als von den
Programmdiskussionen der beiden führenden Arbeitnehmerorganisationen SGB und
SPS aus. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund gab sich ein Arbeitsprogramm für die
achtziger Jahre, worin er sich, im Gegensatz zum bisher geltenden Konzept, wieder die
Überwindung des Kapitalismus zum Ziel setzt. Die angestrebte Wirtschaftsordnung ist
gekennzeichnet durch die Existenz von demokratischen Entscheidungsmechanismen,
die alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten einbeziehen. Der Schwerpunkt für die Politik
der nächsten zehn Jahre soll deshalb bei der Einführung einer weitgehenden
Mitbestimmung auf Unternehmensebene liegen. Noch radikaler sind die Ideen einer
Arbeitsgruppe, welche die Vorarbeiten für ein Wirtschaftskonzept der
Sozialdemokratischen Partei geleistet hat. Ihr Ziel ist die Verwirklichung einer zum Teil
am jugoslawischen Beispiel inspirierten Selbstverwaltungswirtschaft, in welcher die
Entscheidungsrechte gänzlich vom Besitz an Produktionsmitteln losgelöst sind. Als
Voraussetzung für eine funktionierende Selbstverwaltung soll zudem eine
Dezentralisierung der Wirtschaft erfolgen. Das Konzept der SP ist, anders als dasjenige
des SGB, von den zuständigen Gremien der Partei noch nicht verabschiedet worden,
sondern befindet sich in einer Art parteiinterner Vernehmlassung. Dass die bürgerliche
Seite an derartigen Zukunftsperspektiven wenig Gefallen findet, erstaunt nicht.
Vertreter der Unternehmerverbände und der bürgerlichen Parteien verlangen – soweit
sie sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben – den Abbau von staatlichen
Interventionen und die Übertragung bisher von der Öffentlichkeit erfüllter Aufgaben an
private Unternehmen. lm Nationalrat unterstützten 85 Abgeordnete aus sämtlichen
bürgerlichen Parteien eine Motion, welche den Bundesrat auffordert Vorschläge zur
Privatisierung von Staatsbetrieben zu machen. 37

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.10.1980
HANS HIRTER

Die wirtschaftliche Abkühlung und die Sorgen um die Erhaltung von Arbeitsplätzen
mögen mitverantwortlich gewesen sein, dass das bestehende Wirtschaftssystem
weniger heftiger Kritik ausgesetzt war als in früheren Jahren. Grundsätzlich angelegte
Konzepte zur Systemveränderung machten wieder einer vermehrt pragmatisch
orientierten Betrachtungsweise Platz. Besonders deutlich kam diese Tendenz am
Parteitag der Sozialdemokraten in Lugano zum Ausdruck, wo es darum ging, über ein

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 25.08.1982
HANS HIRTER
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neues Parteiprogramm zu beschliessen. Die vom linken Flügel in den Mittelpunkt
gestellte Selbstverwaltungswirtschaft nach jugoslawischem Vorbild wurde nur noch als
eines der potentiellen Instrumente zu der nach wie vor angestrebten Umgestaltung der
Wirtschaftsordnung anerkannt. Daneben haben jedoch die herkömmlichen und weniger
radikalen sozialdemokratischen Strategien wie etwa der Ausbau der Mitbestimmung
oder die Vergrösserung der staatlichen Einflusssphäre ihre Bedeutung beibehalten.
Aber auch auf der andern Seite des politischen Spektrums macht es den Anschein, als
ob sich die Einwände gegen das System der sozialen Marktwirtschaft, zu dessen
Eigenschaften auch ein bestimmtes Ausmass wirtschaftlicher Potenz des Staates
gehört, abgeschwächt hätten. In dem von den Freisinnigen vorgelegten Versuch einer
Konkretisierung ihres Wahlslogans «Mehr Freiheit und Selbstverantwortung – weniger
Staat» liegt der Hauptakzent nicht mehr auf der noch 1980 mit einer von 85
Nationalräten unterzeichneten Motion geforderten Privatisierung bisher von der
öffentlichen Hand erfüllter Aufgaben, sondern eher auf einer gesteigerten
Effektivitätskontrolle staatlichen Handelns. Möglichkeiten zur Privatisierung staatlicher
Aufgaben werden nun vorwiegend im Bereich der von den Kantonen und Gemeinden
erbrachten Dienstleistungen erblickt. Zu dieser freundlicheren Beurteilung des Staates
haben wahrscheinlich auch Untersuchungen beigetragen, welche darlegten, dass von
einem andauernden Machtzuwachs der öffentlichen Hand seit einigen Jahren keine
Rede mehr sein kann. Die Staatsquote und weitere Gradmesser für die staatliche
Aktivität haben sich in der Zeit von 1976 bis 1980 zurückgebildet (die Staatsquote von
28,3 % auf 26,4%), und auch der Anteil der Bundesbeamten am Bevölkerungstotal ist
seit 1960 stabil geblieben. 38

Der günstige Verlauf der Konjunktur trug sicher dazu bei, dass auch 1985 grundsätzliche
Auseinandersetzungen über das Wirtschaftssystem kein grosses Interesse auf sich
ziehen konnten. Im Zentrum der Diskussionen standen vielmehr Fragen, die sich auf
die Auswirkungen der sich zur Zeit abspielenden technologischen Revolution bezogen.
Dabei ging es zum einen darum, ob sich die schweizerische Wirtschaft rasch genug auf
die neuen Entwicklungen einstellen könne oder ob sie Gefahr laufe, auf dem Weltmarkt
ins Hintertreffen zu geraten. Zwar ist nach Ansicht von Fachleuten eine Dramatisierung
der Lage nicht angebracht, doch wurde auch von seiten der Behörden betont, dass
bisherige Vorteile der Schweiz in den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Ausbildung, staatliche Regulationen und Steuern vom Ausland in den letzten Jahren
zum Teil wettgemacht worden sind. Vertreter der Wirtschaft legten das Schwergewicht
ihrer Forderungen an den Staat auf eine rasche Anpassung des Bildungswesens an die
neuen Gegebenheiten. Vordringlich ist ihrer Meinung nach namentlich die Förderung
der Ausbildung von Ingenieuren. Aber nicht nur die Auswirkungen des technologischen
Fortschritts auf die schweizerische Wirtschaft fanden Interesse, sondern auch die
Folgen, die sich daraus für die arbeitenden Menschen ergeben. An den Zürcher
Hochschulen wurde dazu während des Wintersemesters 1984/85 eine interdisziplinäre
Vortragsreihe durchgeführt; auch die SPS befasste sich an einer Tagung unter Beizug
von prominenten Managern mit dieser Problematik. Eine Untersuchung ergab, dass
breite Bevölkerungsschichten dem technologischen Wandel, insbesondere im Bereich
der Mikroelektronik, mit grosser Skepsis und auch Desinteresse begegnen. Als
überzeugter Gegner der neuen Arbeitsinstrumente deklarierte sich in dieser
Meinungsumfrage allerdings lediglich jeder Zehnte. 39

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.1985
HANS HIRTER

Die neuen Technologien fanden nicht nur unter dem Gesichtspunkt des von ihnen
erwarteten Beitrags zur Umstellung auf ein qualitatives Wachstum Beachtung, sondern
ebenfalls unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit
der schweizerischen Wirtschaft bzw. ihrer Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Die
politischen Parteien zeigten sich bestrebt, das Kenntnisdefizit, welches ihnen in diesen
Fragen attestiert worden war, zu beheben: Die FDP widmete ihren Parteitag dem Thema
«Neue Technologien», die SPS befasste sich an ihrem Parteitag eingehend mit den
Konsequenzen für die Arbeitswelt. Die Förderung der Forschung und Entwicklung, wie
sie insbesondere von einigen europäischen Staaten mit Nachdruck betrieben wird,
sowie die Tendenz zu wachsender internationaler Zusammenarbeit in Form von
Grossprojekten (z.B. EUREKA) liessen in der Schweiz den Ruf nach einem Überdenken
der Forschungspolitik ertönen. Der Einsatz der politischen Behörden dafür, dass
schweizerischen Unternehmen die Teilnahme an derartigen Projekten nicht
verunmöglicht wird, wurde als vordringlich erachtet. Allgemeine Zustimmung fand auch
das Postulat einer besseren Koordination der Aktivitäten von Staat, Wissenschaft und
Wirtschaft. Die direkte Staatsbeteiligung an der praxisorientierten Forschung wird

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.1986
HANS HIRTER
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hingegen vom Vorort als wettbewerbsverzerrend abgelehnt und darf seiner Meinung
nach nur in gut begründeten Ausnahmefällen wie beispielsweise in der
Umweltforschung geschehen. 40

Im ersten Halbjahr 2014 befassten sich National- und Ständerat mit dem
Revisionsaufsichtsgesetz, das der Bundesrat im Zuge der eingeleiteten Bündelung der
Aufsichtskompetenz über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften überarbeitet
und dem Parlament im August 2013 unterbreitet hatte. Im Kern sah es eine
Zusammenführung aller Aufsichtsaufgaben bei der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) vor. Unter geltendem Recht hatte neben der
Revisionsaufsichtsbehörde auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Aufsichtskompetenzen inne. Der Nationalrat hiess im März 2014 den Gesetzesentwurf
nach der Detailberatung mit 129 zu 51 Stimmen im Grundsatz gut, sprach sich jedoch
dafür aus, dass die FINMA auch in Zukunft selbst direkte Prüfungen bei Banken,
Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen konnte, sofern dies notwendig
sein sollte. Die grosse Kammer hatte sich zu Beginn der Debatte zuerst über einen
Nichteintretensantrag einer von SVP-Vertretern gestützten Kommissionsminderheit
hinwegzusetzen. Diese RK-Mitglieder monierten, dass bei der materiellen Aufsicht und
bei der Analyse der Prozesse hätte angesetzt werden müssen und nicht beim
Organigramm. Die SP und die Grünen waren ihrerseits in der Detailberatung unterlegen.
Sie wollten auch für Personen mit ausreichender Fachpraxis keine Ausnahmen von den
Zulassungsauflagen für die Leitung von Aufsichtsprüfungen erlauben und den
Überprüfungsrhythmus nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen auf fünf Jahre erhöhen,
sondern bei drei Jahren belassen. Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage
ein, schuf jedoch zusätzliche Differenzen zum Nationalrat: Zur Gewährleistung des
Berufsgeheimnisses sollten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) Prüfungen von
Anwälten und Notaren nur von Anwälten bzw. Notaren durchführen lassen dürfen. Um
die Qualität dieser Prüfungen zu gewährleisten, nahm der Ständerat zudem in die
Vorlage mit auf, dass Anwälte und Notare nachweisen müssen, dass sie über
einschlägige Kenntnisse im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) verfügen und
vom zu prüfenden Mitglied unabhängig sind. In der Differenzbereinigung stimmte der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates bei einer Enthaltung mit 131 zu 41 Stimmen
zu, womit das Geschäft in die Schlussabstimmung gelangte. Dort wurde es vom
Nationalrat mit 162 zu 35 Stimmen aus einer gespaltenen SVP-Fraktion verabschiedet;
der Ständerat stimmte der Vorlage mit 40 zu 4 Stimmen zu. Nach Ablauf der
Referendumsfrist im Herbst 2014 setzte der Bundesrat die Gesetztesänderung auf den
1. Januar 2015 in Kraft. 41

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.06.2014
DAVID ZUMBACH

Suite à l'adoption du postulat 15.3896, déposé par le groupe socialiste, le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) a rédigé un rapport sur les conséquences
économiques et financières de l’association de la Suisse à Schengen/Dublin. Dans
l'ensemble, le rapport conclut que la Suisse tire des avantages économiques et
financiers de son association aux accords de Schengen et Dublin. Tout d'abord, la
suppression des contrôles et des visas aux frontières intérieures favorise l'économie, la
place scientifique et la destination touristique helvétique. Dans le rapport, un retrait
des accords entraînerait des pertes de revenu annuelles entre CHF 4,7 et 10,7 milliards.
En outre, il est précisé qu'un tel retrait ralentirait également les exportations,
notamment dans les régions frontalières et touristiques. Ensuite, le rapport a mis en
avant un ratio coût-bénéfice des accords de Schengen/Dublin favorable à la Suisse. En
effet, les coûts moyens annuels ont été évalués à CHF 53 millions pour l'exploitation et
le développement des outils d'information dans le domaine de la sécurité, et les
économies liées au domaine de l'asile à CHF 270 millions. De plus, un abandon des
accords entraînerait obligatoirement des coûts supplémentaires estimés entre CHF
400 et 500 millions pour garantir la sécurité intérieure du pays. Finalement, le rapport
a mis en avant le développement économique des régions frontalières grâce aux
accords de Schengen/Dublin. 42

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

1) AB NR, 1999, S. 641 ff. und 1163 ff.; AB NR, 1999, S. 2568 ff.
2) Bund, 23.3.00.3
3) AB NR, 2003, S. 1969 ff.
4) AB NR, 2023, S. 1810 f.
5) AB NR, 1982, S. 123; AB NR, 1982, S. 566; AB NR, 1982, S. 99 ff.; AB SR, 1982, S. 111 ff.; AB SR, 1982, S. 119 f.; AB SR, 1982, S.
180; BBl, 1982, I, S. 858 f.; TA, 24.11.82; BaZ, 26.11.82; TLM, 10.3.82
6) AB NR, 1983, S.1151 ; AB NR, 1983, S.391 ff. ; AB NR, 1983, S.394 ff. ; AB NR, 1983, S.990 f. ; AB SR, 1982, S.725 
7) AB NR, 1987, 1776 f.; AB NR, 1987, 1777 ff.; Presse vom 20.10. und 21.10.87; NZZ, 29.10. und 11.12.87; Ww, 29.10.87

01.01.65 - 01.01.24 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



8) Verhandl. B.vers., 1992, VI, S. 35 f.; TA und NQ, 19.12.92
9) BBl, 1994, II, S. 789 ff. Zur SP-Initiative siehe Verhandl. B.vers., 1993, V, S. 36 f.; TA, 2.2.94; BZ, 11.3.94
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